
 

 

 

                         Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten 
   Miegerer Straße 30, 9065 Ebenthal, Bezirk Klagenfurt-Land  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Verordnung 

 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten vom 13. März 2013, 

Zahl 139-2/2013-Ze/Ma, mit der sittenpolizeiliche Regelungen über den 

Bordellbetrieb erlassen werden (Prostitutionsverordnung) 

 

Gemäß § 8 Abs. 5 des Kärntner Prostitutionsgesetzes – K-PRG, LGBl. Nr. 84/1990, zuletzt in 

der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 105/2012, wird verordnet: 

 

 

 

§ 1 

Betriebszeiten von Bordellen 

 

Der Betrieb von Bordellen ist erlaubt zwischen 18.00 Uhr und 05.00 Uhr. 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie an der Amtstafel der 

Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten angeschlagen worden ist. 
 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 

15. Dezember 1988, Zahl 139-2/1988-Wi./Pr., außer Kraft. 

 

 
 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 14.03.2013 

Abgenommen am: 29.03.2013 


